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Mitarbeitervertretungen und gewerkschaftliche Mittel 
miteinander zu verzahnen, um Beschäftigte bei der Ver-
besserung ihrer Arbeitsbedingungen zu Akteur*innen 
zu machen.

Mehr demokratische Teilhabe an der Gestaltung 
der eigenen Arbeitsbedingungen ist nicht nur notwen-
dig, sie wird auch bereits eingefordert. Das zeigen die 
Beschäftigten des Agaplesion Elisabethenstifts in Darm-
stadt mit ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag, 
ebenso wie die Beschäftigten der Stadtmission Heidel-
berg, die auf dem Weg ihrer nächsten Tarifbewegung 
sind. Der Gesamtausschuss der Diakonie Hessen hat öf-
fentlich das Ende der Arbeitsrechtlichen Kommission 
und die Aufnahme von Tarifverhandlungen gefordert, 
weil die Beschäftigten künftig mitbestimmen können 
sollen, wie sich ihre Löhne entwickeln, statt abwarten 
zu müssen, was hinter verschlossenen Türen in der Ar-
beitsrechtlichen Kommission verhandelt wird.

Kirchliche Arbeitgeber verhalten sich wie an-
dere Arbeitgeber auch. Das belegt wenig glanzvoll 
die Kreuznacher Diakonie, die eine Vielzahl von Kündi-
gungen zu Weihnachten hat zustellen lassen. Ein wei-
teres Beispiel: der Augustinum-Konzern, der sich aus 
Kapitalinteressen fast verspekuliert hätte. 

All das zeigt: Sonderrechte im Arbeitsrecht für 
kirchliche Arbeitgeber sind nicht mehr zeitgemäß. ver.di 
fordert deshalb von der Bundesregierung, konkrete  
gesetzliche Veränderungen anzugehen. Beschäftigte 
dürfen wegen privater Entscheidungen nicht länger  
diskriminiert werden und müssen dieselben Mitbe- 
stimmungsrechte haben wie in nichtkirchlichen Betrie-
ben. Diese beiden Forderungen kann ab sofort jeder 
und jede in einer Petition unterstützen.

Es ist Zeit für gleiches Recht für kirchlich Beschäf-
tigte. Sie haben es verdient, findet

Eure Kirchen.info-Redaktion

Unsere Gesellschaft befindet sich in bewegten Zeiten. 
Viele Menschen empfinden die Situation als unüber-
sichtlich, manche fühlen sich ohnmächtig. Kaum ist die 
Corona-Pandemie einigermaßen überstanden, sieht die 
Welt sich mit einem Krieg konfrontiert, der bis heute 
auf allen Seiten viele Opfer fordert. Die geplante milli-
ardenschwere Aufrüstung wird tiefgreifende Auswir-
kungen auf die öffentlichen Haushalte haben. Der men-
schengemachte Klimawandel erfordert ein sofortiges 
drastisches Umsteuern in eine lebenswerte, soziale und 
nachhaltige Zukunft. Auch die Arbeitswelt befindet sich 
in einer Transformation. Viele Menschen fragen sich, 
was die vielzitierte »Zeitenwende« für sie ganz persön-
lich bedeutet oder was sie tun können. Aus Sicht der 
abhängig Beschäftigten hat die alte Weisheit der Arbei-
terbewegung nichts an Aktualität eingebüßt: Nur soli-
darisch können wir etwas gewinnen. Dazu ist Beteili-
gung und Mitwirkung notwendig, gesellschaftlich wie 
auch am Arbeitsplatz. 

In der Tarifrunde im öffentlichen Dienst haben 
mehr als 500.000 Streikende gezeigt, dass sie bereit 
sind, für gemeinsame Forderungen einzustehen. Die 
kommunalen Beschäftigten waren dabei nicht allein, 
denn auch aus kirchlichen bzw. diakonischen Einrich-
tungen waren Kolleg*innen mit an ihrer Seite. Es waren 
so viele wie seit mehr als zehn Jahren nicht, trotz Ein-
schüchterungsversuchen durch die kirchlichen Arbeitge-
ber. Viele von ihnen waren das erste Mal dabei.

Mehr Beteiligungsmöglichkeiten und die Mit-
wirkung der Kolleg*innen an der Gestaltung von Ar-
beitsbedingungen im Betrieb gehören zu einer nach 
vorn gerichteten Interessenvertretung. In Baden findet 
dazu ein Projekt unter Einbeziehung mehrerer Einrich-
tungen statt, das vom Gesamtausschuss der Mitarbei-
tervertretungen und von ver.di initiiert und durchge-
führt wird. Ziel ist es dabei, die Möglichkeiten der 

Teilhabe und gleiche Rechte

Beschäftigte der 
Evangelischen  
Jugendhilfe Frei-
burg-Zähringen 
im Warnstreik
Foto ver.di
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ausgedehnt und der Gesetzgeber hat ihnen gesetzliche 
Sonderregelungen zugestanden. Doch die aktuelle Re-
gierungskoalition hat vereinbart, das kirchliche Arbeits-
recht auf den Prüfstand zu stellen. Es ist an der Zeit, 
die Arbeitnehmerrechte in kirchlichen Betrieben zu stär-
ken. Dafür sind konkrete Gesetzesänderungen nötig 
und möglich, um Diskriminierung von Beschäftigten zu 
verhindern und ihnen eine wirksamere demokratische 
Teilhabe zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen zu 
ermöglichen.

Petition gestartet
ver.di fordert, dass Schluss mit der Diskriminierung Be-
schäftigter wegen privater Entscheidungen sein muss 
und dass im Betrieb volle Mitbestimmung für kirchlich 
Beschäftigte gelten muss. Diese Dinge muss der Ge-
setzgeber angehen. Deshalb ruft ver.di auf, sich an 
einer Petition zu beteiligen. Unter gleichesrecht.verdi.de 
ist die Petition aufrufbar und kann von jedem und jeder 
unterzeichnet werden. Sie richtet sich an den Bundes-
minister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, sowie 
die Bundestagsabgeordneten von SPD, Bündnis90/Die 
Grünen und FDP. Ziel ist es, im Herbst die Unter-
schriften an die Politik zu übergeben, um den Hand-
lungsauftrag aus dem Koalitionsvertrag zu Gunsten der 
kirchlich Beschäftigten zu bekräftigen. 

Aktiv unterstützen 
Die Petition kann digital und analog per Unterschriften-
liste unterstützt werden. Die Listen sind als PDF unter 
gleichesrecht.verdi.de herunterzuladen. Außerdem ste-
hen Postkarten mit dem QR-Code zur Petition zur Ver-
fügung, die von ver.di erhältlich sind. Sowohl im pri-
vaten Umfeld, als auch auf Mitarbeiterversammlungen, 
Delegiertenversammlungen und weiteren Veranstal-
tungen kann die Karte verteilt werden, um Unter-
tützer*innen zu gewinnen. Außerdem ist es möglich, 
sich regelmäßig in einem ver.di-Netzwerk von 
Unterstützer*innen auszutauschen, das ins Leben geru-
fen worden ist. Wer Interesse hat zu unterstützen, kann 
sich per Mail anmelden bei mario.gembus@verdi.de 
Ausgefüllte Unterschriftenlisten können per Post gesen-
det werden an: ver.di Bundesverwaltung, Ressort 9, 
z.Hd. Sabrina Stein, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Nichts mehr verpassen:  
Unser Whatsapp-Kanal:  

Mit rund 1,8 Millionen 
Arbeitnehmer*innen sind die 
christlichen Kirchen nach 
dem öffentlichen Dienst die 
größten Arbeitgeber in 
Deutschland. Davon sind 
rund 1,4 Millionen in den 
Unternehmen der Wohl-
fahrtsverbände Diakonie und 
Caritas beschäftigt. Für sie 
alle gelten kirchliche Regeln, 
die ihre Rechte als 
Arbeitnehmer*innen ein-
schränken. Mit dieser Be-
nachteiligung muss endlich 
Schluss sein. 

Gleiches 
Arbeitgeberverhalten
Kirchliche Arbeitgeber be-
treiben Krankenhäuser, Pfle-
geeinrichtungen und -dien-
ste, Einrichtungen der 
Behinderten- und Jugendhil-
fe, Rettungsdienste, Kitas 
u.a.m. Wie bei anderen Trä-
gern werden diese fast aus-

schließlich aus Steuermitteln und Sozialversicherungs-
beiträgen finanziert. Sie konkurrieren mit 
nicht-konfessionellen Trägern um Klient*innen und Ar-
beitskräfte. Sie betreiben Tarifflucht und Outsourcing, 
nutzen Leiharbeit und sachgrundlos befristete Arbeits-
verhältnisse und verhalten sich wie andere Arbeitgeber, 
beharren aber zusätzlich auf Sonderregeln im Arbeits-
recht.

Kirchliches Arbeitsrecht ist kein Muss
Arbeitsrecht ist vor allem Arbeitnehmerschutzrecht. Die 
Kirchen könnten es ohne Einschränkungen anwenden. 
Stattdessen nutzen sie gesetzliche Ausnahmen und ma-
chen von ihrem Privileg Gebrauch, eigene Regeln fest-
zulegen – häufig zu Lasten der Beschäftigten. Doch das 
muss nicht so bleiben. Es ist Aufgabe des Gesetzge-
bers, das zu ändern.

Der Gesetzgeber muss handeln
Die Kirchen beharren auf eigene Regelungen im Ar-
beitsrecht und ordnen damit die Rechte von Beschäf-
tigten den Interessen kirchlicher Arbeitgeber unter. Sie 
haben die verfassungsmäßigen Grenzen ihres Selbstver-
waltungs- und Selbstordnungsrechts über Jahrzehnte 

Petition: Gleiches Recht für kirchlich Beschäftigte

Gesetzgeber muss handeln

Gesundheit, 
Soziale Dienste, Bildung 
und Wissenschaft

Gleiches
Recht
für kirchlich Beschäftigte

www.gleichesrecht.verdi.de
mailto:mario.gembus@verdi.de
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Das wirft die Frage auf: Auf welcher Basis reklamieren 
die Kirchen auch im 21. Jahrhundert noch Sonder-
rechte, die ihnen erlauben, ihren Beschäftigten Tarifver-
träge vorzuenthalten, Mitbestimmungsrechte zu be-
schneiden, deren Privatleben zu sanktionieren und ihr 
Streikrecht zu bestreiten?  

Laut Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP soll 
dieser Sonderstatus überprüft werden. Ob in Verfasster 
Kirche, Caritas oder Diakonie – die Kirchenoberen 
selbst liefern immer neue Argumente dafür, das schnell 
und konsequent anzugehen.

Von wegen christliche Nächstenliebe: Die meisten  
Leitungen diakonischer Unternehmen verhalten sich wie 
andere Arbeitgeber auch. Diese These löst bei Kirchen-
funktionären regelmäßig Herzrasen und Wutanfälle 
aus. Doch sie selbst liefern immer wieder Belege dafür. 
Ein besonders hanebüchener Fall ist die Kreuznacher 
Diakonie, die 150 Beschäftigten des zur Schließung  
vorgesehenen Evangelischen Stadtkrankenhauses in 
Saarbrücken just zum Heiligen Abend per Einschreiben 
die Kündigung zustellen ließ. Nicht, dass das wegen  
der Fristen nötig gewesen wäre. Aber was interessiert 
die Diakonie-Manager die christliche Ethik? Offenbar 
gar nicht.

Kreuznacher Diakonie

Entlassungen zu Weihnachten

Kirchenbeschäftigte aktiv in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes

Teil der Bewegung
Über eine halbe Million Beschäftigte von Bund und 
Kommunen haben sich im Frühjahr an Warnstreiks be-
teiligt. Angesichts der galoppierenden Inflation war ihr 
gemeinsames Ziel, die Reallöhne soweit wie möglich zu 
sichern. Mit dabei waren auch Kolleginnen und Kolle-
gen dutzender kirchlicher Einrichtungen, die indirekt 
vom Tarifkonflikt betroffen sind. Es waren so viele wie 

noch nie. Auch sie haben ihr Streikrecht wahrgenom-
men und so zum erzielten Ergebnis beizutragen.

Bereits Streikerfahrung gesammelt hatten in der  
Tarifrunde des Sozial- und Erziehungsdienstes im ver-
gangenen Jahr Beschäftigte des Diakonischen Werks 
Lörrach. Auch diesmal waren sie mit dabei und legten 
die Arbeit nieder. »Ich streike vor allem aus Solidarität, 

Diakonisches Werk Lörrach: Beschäftigte aus Kita und Jugendhilfe solidarisch beim Warnstreik  
am 6. März                                                                                                                            Foto: Daniel Wenk
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Tragen kommen. »Allen ist klar: Je mehr auf die Straße 
gehen, desto besser wird das Ergebnis. Deshalb ist es 
uns wichtig, dabei zu sein«, erklärte der Sozialarbeiter 
Michael Breithut.

Zur Vorbereitung der Tarifrunde hatte er sich an 
einer Schulungsreihe für ver.di-Mitglieder in kirchlichen 
Betrieben beteiligt. »Ich bin in den letzten Wochen 
immer wieder durch die Einrichtung gegangen und 
habe mit den Leuten geredet. Es gab viele positive 
Rückmeldungen«, berichtete der Gewerkschafter. Die 
Leitung der Jugendhilfeeinrichtung behauptete zwar 
fälschlicherweise, Kirchenbeschäftigte dürften nicht 
streiken, es gab aber keine aktiven Einschüchterungs-
versuche. »Wir haben für die Jugendlichen ein Notpro-
gramm sichergestellt und gezeigt: Es geht! Wir haben 
zum ersten Mal gestreikt.«

Einschüchterungsversuche
In anderen konfessionellen Betrieben versuchte die Kir-
chenleitung hingegen, Beschäftigte von Arbeitsnieder-
legungen abzuhalten. So drohte die Evangelische Kirche 
der Pfalz ihren Kita-Beschäftigten schriftlich: »Sollte ge-
streikt werden, ist mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
zu rechnen.« Später ruderte sie rhetorisch zurück und 
ließ wissen, das Schreiben sei »missverständlich formu-
liert«. Mit »arbeitsrechtlichen Konsequenzen« sei ledig-
lich gemeint, dass an Streiktagen kein Lohn gezahlt 
werde – was freilich auch in kommunalen und allen an-
deren Betrieben gilt. Zugleich beharrte die Rechtsdezer-
nentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Bettina Wil-
helm, gegenüber dem SWR darauf, die kirchliche Kita 
sei »kein Streikbetrieb«. Zwar wende die Evangelische 
Kirche der Pfalz den TVöD eins zu eins an, »wir selbst 
sind aber keine Tarifpartei, sondern übernehmen nur 
das, was andere aushandeln«.

Für Jochen Dürr ist genau das das Problem. »Wir 
wollen uns nicht darauf verlassen, dass andere für uns 
etwas durchsetzen, wir sind Teil der Bewegung«, be-
tonte der Heilerziehungspfleger aus der Diakoneo Son-
nenhof Schwäbisch Hall gGmbH. Am 7. März hatte  
ver.di erstmals auch seinen Betrieb zum »Partizipations-
streik« aufgerufen. Das war möglich, weil die soge-
nannten Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Würt-
temberg eine Tarifautomatik beinhalten: Alles, was der 
TVöD in Bezug auf Löhne und Arbeitszeiten fest-
schreibt, wird automatisch übernommen. »Wir haben 
seit 2007 eine ver.di-Betriebsgruppe und immer wieder 
Aktionen außerhalb der Arbeitszeit gemacht«, berichte-
te der Heilerziehungspfleger. »Zum ersten Mal richtig 
mitzustreiken, davon habe ich immer geträumt. Jetzt 
haben wir es gemacht und den Knoten durchschla-
gen.« 

»All die Jahre hieß es, wir dürften nicht streiken – 
jetzt tun wir es«, betonte die Köchin Wenke Mühlberg 
aus dem Stephanus-Stift Ettlingen in der Nähe von 
Karlsruhe. Dass die Aktionsbereitschaft nicht nur in 

zur Unterstützung dieser Tarifrunde bin ich ver.di-Mit-
glied geworden«, erklärte die Sozialarbeiterin Nadja 
Braun aus dem Diakonischen Werk Lörrach, die zum er-
sten Mal mitmachte. »Mir ist es besonders wichtig, 
dass die Not der unteren Einkommen gesehen wird. Sie 
leisten tagtäglich so viel, was uns allen zugutekommt.« 
Ob bei Pflegekräften, Erzieher*innen, den Beschäf-
tigten der Müllabfuhr oder im Nahverkehr – »der Lohn 
sollte so sein, dass alle gut davon leben können«, fin-
det Nadja Braun. »Außerdem ist Wertschätzung von 
Arbeit meist auch an die Höhe des Lohns gebunden.«

An dieser Wertschätzung scheint es vor allem für 
die sogenannten Frauenberufe zu fehlen. Um das deut-
lich zu machen, zogen am Internationalen Frauentag, 
dem 8. März, im ganzen Land Beschäftigte aus Sozial- 
und Erziehungseinrichtungen durch die Städte. So auch 
in Freiburg, wo sich Kolleg*innen der Evangelischen Ju-
gendhilfe Freiburg-Zähringen und des Diakonievereins 
Freiburg-Südwest am Warnstreik beteiligten. In ihren 
Arbeitsverträgen wird auf den Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) Bezug genommen, weshalb 
die dort erreichten Verbesserungen auch für sie zum 

Streikende Kolleg*innen der Evangelischen  
Gesellschaft Stuttgart am 8. März

Foto: Frauke Reinert                       
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kommunalen, sondern auch in kirchlichen Einrich-
tungen so hoch war, führt sie auch auf die Erfahrungen 
in der Pandemie zurück. »Das war für uns eine ganz 
schlimme Zeit. Es wurde geklatscht – aber sonst ist rein 
gar nichts passiert.« Es gehe daher auch darum, sich in 
der Tarifrunde zu zeigen und deutlich zu machen, was 
in der Altenpflege geleistet wird. Und natürlich, einen 
guten Tarifabschluss zu erreichen. »Etwas durchzuset-
zen geht nur mit Masse«, ist die Gewerkschafterin 
überzeugt. Deshalb müssten sich auch die Beschäf-
tigten der Kirchen engagieren. »Nur zusammen sind 
wir stark!«

»Dritter Weg längst nicht mehr zeitgemäß«
Das findet auch die Verwaltungsangestellte Patricia Frey 
von der Stadtkirche Freiburg. »Ich möchte solidarisch 
sein mit denjenigen, die für uns den Rücken hinhalten. 
Den Dritten Weg kircheninterner Festsetzung von Löh-
nen und Arbeitsbedingungen findet sie »längst nicht 
mehr zeitgemäß«. Beschäftigte und Arbeitgeber sollten 
auf Augenhöhe verhandeln. »Das geht nur, wenn auch 
Konflikte und Streiks möglich sind.« Die Menschen lit-
ten unter der hohen Inflation, gerade in den unteren 
Gehaltsgruppen und besonders Alleinerziehende und 
Teilzeitkräfte. »Mit ihnen möchte ich meine Solidarität 
zeigen.«

Für Marylin Göpper steht es außer Frage, dass, wer 
etwas bewegen will, selbst tätig werden muss. »Nur 
jammern ändert nichts an unserem Gehalt und auch 
nicht an den Arbeitsbedingungen«, so die Assistenz-
kraft, die gemeinsam mit zehn Kolleginnen aus der So-
zialstation Kehl Hanauerland zum ersten Mal beim 
Streik dabei war. Angesichts der schlechten Arbeitsbe-
dingungen und hohen Anforderungen sei der Verdienst 
viel zu gering. »Als klar war, dass wir für mehr Geld 
streiken können, waren meine Kolleginnen gleich mit 
von der Partie.«

Daniel Wenk, der sich bei ver.di und im Gesamtaus-
schuss der Mitarbeitervertretungen in Baden engagiert, 
sieht die Welle von Streiks in kirchlichen Einrichtungen 
als wichtigen Durchbruch. »Die Kolleginnen und Kolle-
gen haben sich selbst ermächtigt. Sie haben klarge-
macht: Als Kirchenbeschäftigte sind wir Teil der Bewe-
gung und nutzen unsere Rechte. Das ist richtig gut.«

Daniel Behruzi

Streikende der Samariterstiftung Sozialpsychiatrie am 23. März in 
Heilbronn                                                             Foto: Hildegard Erhard

Erstmals im Warnstreik: Beschäftigte von Diakoneo Sonnenhof 
Schwäbisch Hall                                                                 Foto: ver.di

Aktive Mittagspause am 15. März: Agaplesion-Beschäftigte sind 
solidarisch mit dem öffentlichen Dienst                            Foto: ver.di    

Solidarität mit den Kolleg*innen im öffentlichen Dienst: ver.di-
Landesfachkommission Kirchen, Diakonie und Caritas am 10. März
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anderer Träger seien Streiks selbstverständlich. »Wir 
haben einen sozialen Beruf. Aber das bedeutet nicht, 
dass wir uns nicht wehren können.« Sie ist überzeugt: 
Das Grundrecht auf Streik steht allen zu – auch den Be-
schäftigten kirchlicher Einrichtungen.

»Wir gehen für alle katholischen Kitas voran und 
zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen«, sagt 
eine pädagogische Fachkraft. »Erzieherinnen werden 
händeringend gesucht. Wenn sie uns entlassen wür-
den, müssten sie die Kita zumachen. Wir können auch 
überall anderswo etwas finden.« Doch so weit dürfte 
es nicht kommen. »Die Arbeitsverträge der Kolleginnen 
nehmen auf den Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst Bezug. Daher sind Partizipationsstreiks ganz klar 
rechtens«, erklärt die ver.di-Sekretärin Astrid Buchheim. 
»Es ist empörend, dass die Kirche gegenüber ihren Be-
schäftigten auf Einschüchterung setzt, statt mitzuhel-
fen, die Bedingungen zu verbessern.«

»Wenn es uns besser geht, hilft das auch den 
Kindern«
Es sind vor allem die schlechten Arbeitsbedingungen, 
die die Beschäftigten auf die Straße treiben. »Wir 
kämpfen nicht nur für uns, wir kämpfen auch dafür, 

»Die Kita ist zu«, verkündet eine Erzieherin, die am 22. 
März zusammen mit hunderten Kolleg*innen in der 
Frankfurter Innenstadt demonstriert. »Alle fünf Grup-
pen!« Nun sind geschlossene Kitas im Frühjahr 2023 
nichts Ungewöhnliches. Überall im Land werden Ein-
richtungen vorübergehend geschlossen oder auf Not-
betrieb umgestellt, weil sich Beschäftigte in der Tarif-
runde des öffentlichen Dienstes mit Warnstreiks gegen 
drohende Reallohnkürzungen wehren. Doch in diesem 
Fall geht es um eine ganz besondere Einrichtung: die 
Kita Herz Jesu in Frankfurt-Fechenheim – die erste ka-
tholische Kindertagesstätte in Deutschland, deren Be-
schäftigte ihr Grundrecht auf Streik in Anspruch neh-
men.

Und das gegen den aktiven Widerstand der Kir-
chenleitung, die mit Abmahnungen drohte. Das Team 
der Kita Herz Jesu blieb standhaft. »Nach vielen Diskus-
sionen haben alle Erzieherinnen gesagt: Wir sind dabei 
– das war ein wahnsinnig gutes Gefühl«, beschreibt es 
eine Kollegin. »Dem Druck standzuhalten, war schon 
eine Herausforderung, aber als Team haben wir das ge-
schafft. Wir halten zusammen, das macht uns mutig.« 
Dass es überhaupt solchen Mut braucht, findet die  
Erzieherin ein Unding. Für Kolleginnen und Kollegen 

Erster Streik in katholischer Kita 

Ein Team lässt sich nicht einschüchtern

Selbstbewusst und kämpferisch: Das Team der katholischen Kita Herz Jesu beim Warnstreik  
in Frankfurt am Main                                                                                                                     Foto: ver.di
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Das Tarifergebnis auf einen Blick
 Juni 2023: 

1.240 Euro steuer- und abgabenfrei 
 Juli 2023 bis Februar 2024: 

220 Euro monatlich, steuer- und abgabenfrei 
 ab März 2024: 

200 Euro plus 5,5 Prozent monatlich 

Azubis, Studierende und Praktikant*innen 

 Juni 2023: 
620 Euro steuer- und abgabenfrei 

 Juli 2023 bis Februar 2024: 
110 Euro monatlich, steuer- und abgabenfrei 

 ab März 2024: 
150 Euro monatlich 

Verlängerung der Regelung zur Übernahme

Die Mehrheit der Beschäftigten am Agaplesion Elisabe-
thenstift in Darmstadt ist sich einig: Statt des kirchenin-
ternen »Dritten Weges« braucht es einen verbindlichen 
Tarifvertrag auf dem Niveau des Flächentarifvertrags 
TVöD. Und kurzfristig einen Inflationsausgleich von 
mindestens 3.000 Euro für alle. Rund 600 der insge-
samt 1.100 Beschäftigten haben sich mit ihrer Unter-
schrift hinter diese Forderungen gestellt. »Die dringend 
nötigen Verbesserungen und eine faire Bezahlung für 
alle Berufsgruppen gibt es nur mit einem Tarifvertrag«, 
ist der Verwaltungsangestellte Benni Fischer überzeugt, 
der sich in der Mitarbeitervertretung (MAV) engagiert. 
Die MAV selbst stoße an klare Grenzen. »Wir brauchen 
die Gewerkschaft, deshalb organisieren wir uns in  
ver.di.«

Erneut zeige sich dieser Tage, dass auf dem »Dritten 
Weg« keine gerechte Bezahlung zu erwarten ist. Ohne 
Beteiligung der Mitarbeitervertretungen und ohne In-
formation der Beschäftigten habe die Arbeitsrechtliche 
Kommission der Diakonie Hessen ein neues System der 
Eingruppierung entwickelt: Für dreijährig examinierte 
Pflegekräfte sollen demnach eigene Entgelttabellen gel-
ten, getrennt nach den Bereichen Krankenhäuser und 
Altenpflege. Zugleich sollen Öffnungsklauseln den Ein-
richtungen ermöglichen, von den festgelegten Beträgen 
abzuweichen. »Diese Aufspaltung der Beschäftigten 
hat einen rein finanziellen Grund, nämlich den, dass die 
Pflege am Bett in den Krankenhäusern nun vollständig 
refinanziert wird«, erklärt Fischer. »Mit der angeblich 

dass die Kinder eine bessere Betreuung bekommen«, 
erklärt eine Erzieherin, die seit 14 Jahren im Beruf ist. 
Denn nur mit einer guten Bezahlung lasse sich neues 
Personal finden. »Wenn man allein mit 20 Kindern ist, 
fällt die pädagogische Arbeit hinten runter. Und unsere 
Gesundheit macht das auch nicht länger mit.« Deshalb 
gebe es auch von Eltern viel Unterstützung. »Wenn es 
uns besser geht, hilft das auch den Kindern«, ist eine 
Kollegin überzeugt.

»Soziale Arbeit muss gesamtgesellschaftlich mehr 
Wert sein«, findet eine Kollegin. »Es ist wichtig, dass 
wir in der sozialen Arbeit unsere Rechte geltend ma-
chen – und das tun wir jetzt.« Das Team der Kita Herz 
Jesu ist sich jedenfalls einig, dass es die Auseinander-
setzungen um bessere Arbeitsbedingungen nicht den 
Kolleg*innen kommunaler Einrichtungen überlassen 
will. »Es gibt so viele christliche Einrichtungen, die Kir-
che ist der zweitgrößte Träger. Wenn ihre Beschäftigten 
auch kämpfen, kann das viel bewirken.« Weitere Infos: https://kurzelinks.de/9tby

Agaplesion Elisabethenstift Darmstadt

Mehrheit fordert Tarifvertrag

unteilbaren Dienstgemeinschaft, wie uns immer wieder 
erzählt wird, passt das überhaupt nicht zusammen.«

Auch Christoph Bathon, der als Fachkrankenpfleger 
in der Notaufnahme arbeitet, sieht die Pläne kritisch. 
»Es ist unbestritten, dass wir in der Pflege unterbezahlt 
sind. Die Tabellenentgelte liegen teilweise noch unter 
dem Pflegemindestlohn, der nur inklusive Zulagen er-
reicht wird.« Doch brauche es nicht nur in dieser einen 
Berufsgruppe Verbesserungen. Auch in der Therapie, 
der Sozialarbeit, der Medizinischen Assistenz und allen 
anderen Bereichen falle es Agaplesion zunehmend 
schwer, Arbeitskräfte zu gewinnen und zu halten. »Die 
kirchlichen Arbeitgeber nehmen ihre eigenen Regeln 
nicht ernst, sie richten sich nur nach dem Markt«, kriti-
siert Bathon. Das zeige sich auch in den Zulagen, die 
die kircheninterne Arbeitsrechtliche Kommission immer 
wieder als sogenannte Wettbewerbspakete beschließt. 
Die Zahlungen gelten nur befristet und kommen ledig-
lich Pflegekräften zugute, und das sehr unterschiedlich. 
»Das ist Stückwerk, bringt keine Sicherheit und schafft 
Unfrieden.«

Die Alternative ist für Bathon und seine 
Kolleg*innen klar: »Wir brauchen Transparenz und Ver-
handlungen auf Augenhöhe – also Tarifverhandlungen 
mit ver.di.« Als ersten Schritt dorthin haben die ver.di-
Aktiven die Petition gestartet, die neben dem TVöD als 
kurzfristige Maßnahme einen steuerfreien Inflationsaus-
gleich von 3.000 Euro fordert. »Dass die Mehrheit die 
Petition unterzeichnet hat, ist ein toller Erfolg und 
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sind, ver.di beizutreten. Aber immer mehr Kolleginnen 
und Kollegen gehen diesen Schritt«, berichtet Hart-
mann. Sobald der Organisationsgrad hoch genug ist, 
will ver.di die Petition offiziell übergeben und das Elisa-
bethenstift zu Tarifverhandlungen auffordern. »Das 
wird ein langer und steiniger Weg«, sagt die Gewerk-
schafterin. »Aber wir sind fest entschlossen, ihn Schritt 
für Schritt gemeinsam zu gehen.«

Daniel Behruzi, Darmstadt

zeigt, was die Kolleginnen und Kollegen wollen«, be-
tont die Pflegewirtin und MAV-Vorsitzende Nicole Hart-
mann. »Doch um das wirklich durchzusetzen, brauchen 
wir mehr als Unterschriften. Diese harte Auseinander-
setzung mit Agaplesion bestehen wir nur, wenn viele 
gewerkschaftlich organisiert sind und aktiv werden.«

Deshalb gehen die ver.di-Aktiven regelmäßig durchs 
Haus und leisten Überzeugungsarbeit. »Zum Teil 
braucht es mehrere Gespräche, bis die Leute bereit 

Beschäftigte des Darmstädter Elisabethenstifts zeigen am 23. März gemeinsam mit ihren Kolleg*innen 
aus dem öffentlichen Dienst Flagge für den Tarifvertrag.                                                             Fotos: ver.di

                       

Arbeitsrechtliche Kommission Diakonie Hessen

»Es reicht!«
Im Januar 2023 hat der Gesamtausschuss der Mitarbei-
tervertretungen in der Diakonie Hessen (GAMAV) in 
einem offenen Brief gefordert, dass die Arbeitsrecht-
liche Kommission der Diakonie Hessen ihre Arbeit so-
fort einstellt und Tarifverhandlungen mit ver.di aufge-
nommen werden sollen. Der Brief beschreibt die 
unzureichende Lohnentwicklung für die Beschäftigten 
der Diakonie Hessen für 2022 und 2023 ausgehend 
von den Beschlüssen der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on und prangert an, dass Zulagen vereinbart werden 
mussten, damit der aktuell geregelte gesetzliche Pfle-
gemindestlohn bei den Entgelten der Diakonie nicht 
unterschritten wird. Der GAMAV verurteilt das als be-
schämend für Diakonie und Kirche in Hessen und for-
dert die Wertschätzung für die Beschäftigten, die die 
Diakonie für sich postuliert. Innerhalb der zehn Jahre 
nach der Fusion von Diakonie Hessen-Nassau und 
Kurhessen-Waldeck bzw. des Bestehens der Diakonie 
Hessen sei es nicht gelungen, die Arbeitsbedingungen 
zu vereinheitlichen. Außerdem verurteilt der GAMAV 
den kirchlichen Sonderweg in Hessen dahingehend, 
dass er vor Regelungen und Versuchen strotzt, den Be-
schäftigten ihre Durchsetzungskraft zu nehmen. Dazu 
zählten ständige Angriffe auf das Streikrecht sowie eine 

absolute Schweigepflicht für die Verhandlungen in der 
Arbeitsrechtlichen Kommission. Die Beschäftigten der 
Diakonie Hessen erfahren erst von Regelungen, wenn 
diese bereits beschlossen worden sind. Doch wie und 
was zwischenzeitlich verhandelt worden ist, wird nicht 
transparent gemacht. Auf diese Weise würden Beschäf-
tigte zu machtlosen Empfänger*innen und 
Zuhörer*innen degradiert. 

Der GAMAV fordert deshalb:
 Sofortiges Ende der Arbeitsrechtlichen Kommission
 Aufnahme von Tarifverhandlungen mit der Gewerk-

schaft ver.di für alle Mitarbeitenden der Diakonie 
Hessen mit dem Ziel:

 Die Übernahme der Entgelttabellen des TVöD für 
alle Betriebe

 Lohnerhöhungen auf dem Abschluss des TVöD 
(Frühjahr 2023)

 Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro 
für alle

Der offene Brief ist abrufbar unter:  
https://bit.ly/44F15mr
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zahlung hilft weder für die nächsten Jahre noch für die 
Rente.« 

Seit 2015 besteht bei dem evangelischen Träger ein 
Haustarifvertrag, der regelmäßig weiterentwickelt wird. 
Wie in weltlichen Einrichtungen gilt: Was ver.di in den 
Tarifverhandlungen erreichen kann, hängt maßgeblich 
vom Engagement der Beschäftigten ab. »Viele wissen 
nicht, was ein Tarifvertrag ist und was die Gewerk-
schaft macht«, berichtet Muriel Schatz. »Deshalb ra-
ckern wir und klären darüber auf, dass sich die Löhne 
nicht von alleine erhöhen, sondern dass es auf uns alle 
ankommt.« Die Gewerkschafter*innen verteilen regel-
mäßig Kurzflyer und führen Gespräche. An einer akti-
vierenden Befragung beteiligten sich mehrere hundert 
Kolleg*innen.

Alle gut 1.600 Beschäftigten zu erreichen, ist aller-
dings eine Herausforderung. Denn diese sind auf insge-
samt 13 Standorte verteilt, die bis zu 50 Kilometer aus-
einanderliegen. Zugleich erstreckt sich die Arbeit der 
Stadtmission auf verschiedene Arbeitsfelder – von der 
Altenhilfe über Krankenhäuser bis hin zur Obdachlosen- 
und Suchthilfe. Überall herrschen unterschiedliche Be-
dingungen. »Sicher ist aber: Wir brauchen alle, es funk-
tioniert nur mit Teamarbeit«, sagt Muriel Schatz. »Das 
gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen aus Haus-
wirtschaft, Technik und Reinigung. Gerade sie brau-
chen jetzt mehr Geld. Dafür setzen wir uns gemeinsam 
ein.«

Daniel Behruzi

Wie anderswo setzen die extremen Preissteigerungen 
auch den Beschäftigten der Evangelischen Stadtmission 
Heidelberg zu. »Die Menschen verzichten auf Urlaub 
oder darauf, mit ihren Kindern etwas Schönes zu  
unternehmen«, berichtet die Hebamme Muriel Schatz, 
die sich in der ver.di-Betriebsgruppe engagiert.  
»Viele leben wegen der hohen Mieten außerhalb und 
müssen pendeln. Sie leiden besonders unter den Sprit-
preisen.« Zum Ausgleich fordert ver.di vom Arbeitgeber 
eine Prämie. Zugleich bereiten sich die gewerkschaft-
lich Aktiven auf die im Sommer beginnende Tarifrunde  
vor. Dann soll es um dauerhafte Lohnerhöhungen 
gehen.

»Alle sind von der Inflation betroffen, aber für die 
unteren Lohngruppen ist es besonders schlimm«, be-
tont Muriel Schatz, die auf der Wöchnerinnenstation 
des Krankenhauses Salem in Heidelberg arbeitet.  
»Deshalb haben wir entschieden, einen sozial gestaf-
felten Inflationsausgleich zu fordern.« Für die Entgelt-
gruppen 2 bis 5 soll es 2.200 Euro geben. Für die 
Gruppen 6 bis 9 fordert ver.di 1.700, für die Gruppen 
10 bis 12 eine Einmalzahlung von 1.200 Euro. »Wir hat-
ten 2022 eine Lohnerhöhung von 3,35 Prozent, das 
gleicht die Preiserhöhungen nicht im Mindesten aus«, 
erklärt die Hebamme. »Um die Verluste der Vergangen-
heit auszugleichen, wollen wir die Prämie. Aber ganz 
klar: Für die Zukunft brauchen wir eine dauerhaft wir-
kende Erhöhung der Lohntabellen. Denn eine Einmal-

In Baden begleiten der Gesamtausschuss und die Ge-
werkschaft ver.di Interessensvertretungen dabei, kon-
krete Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen zu 
erreichen. Das geschieht im Rahmen des Projekts »Wir 
wollen’s wissen« mit den Mitarbeitervertretungen, die 
betriebliche Themen unter konkreter Beteiligung bzw. 
Einbindung der Kolleg*innen in den Einrichtungen an-
gehen und Verbesserungen erreichen wollen. Das sy-
stematische Vorgehen zur Beteiligung der Kolleg*innen 
bei der Lösung ihrer Probleme ist in Zusammenarbeit 
zwischen Gesamtausschuss Baden und ver.di ausgear-
beitet und in 2022 auf der Delegiertenversammlung 
des Gesamtausschusses im Herbst vorgestellt worden. 
Ausgangspunkt des Projektes ist wiederkehrend die Er-
fahrung, dass Interessenvertretungen in der Regel aus 
ihrer Stellvertreterrolle heraus handeln und versuchen, 
allein Lösungen beim Arbeitgeber durchzusetzen. Doch 

Tarifbewegung Stadtmission Heidelberg

»Es kommt auf uns alle an«

Beschäftigte beteiligen

»Wir wollen’s wissen«
es gilt: Wenn viele Beschäftigte von einem Thema be-
troffen sind, den Druck von ungünstigen Bedingungen 
spüren, kommt es auf die Beteiligung der Kolleg*innen 
an, um die Situation zu verbessern. Das reicht von der 
gemeinsamen Identifikation der Themen, über die Prio-
risierung des Themas mit der größten Bedeutung, der 
gemeinsamen Erarbeitung von möglichen Lösungen bis 
hin zur Rückkopplung von Aushandlungsständen mit 
dem Arbeitgeber und der gemeinsamen Entscheidung 
über die Annahme von Ergebnissen. 

Beschäftigte fragen
Um die Themen der Beschäftigten herauszufinden, 
haben die MAV-Aktiven in den elf teilnehmenden Be-
trieben insgesamt 1516 Kolleginnen und Kollegen be-
fragt, was im Betrieb gut läuft, und was verbessert 
werden muss (siehe unten). »Das Ergebnis der Umfrage 
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hat unsere Einschätzung weitgehend bestätigt. Eines 
unserer zwei betrieblich ausgewählten Themen – Um-
gang mit unverschuldeten Minusstunden, z.B. bei 
Krankheit der Klient*innen – wurde in der Gruppe der 
Schul-begleiter*innen mit 40,9 Prozent als wichtiges 
Thema zur Verbesserung genannt«, sagt Maira Unzu-
eta, Mitarbeitervertreterin vom Luise-Scheppler-Heim in 
Heidelberg. »Mit dem Votum der Beschäftigten haben 
wir nun allerdings ein viel besseres Argument, um die 
notwendigen Verbesserungen durchzusetzen. Wir er-
hoffen uns mit Verbesserungen für neue Mitarbeitende 
attraktiver zu sein und unsere Mitarbeitenden zu hal-
ten«, blickt die Sozialarbeiterin in die Zukunft. 

Ergebnisse gemeinsam bewerten und Thema 
vereinbaren
Im nächsten Schritt erfolgt in Mitarbeitendenversamm-
lungen gemeinsam mit den Beschäftigten eine Betrach-
tung der Befragungsergebnisse und eine Diskussion 
über das anzugehende Thema und Lösungsideen. »Die 
Befragung haben wir wie empfohlen im persönlichen 
Gespräch mit den Mitarbeitenden durchgeführt. Wir 
kamen dadurch mit Beschäftigten aus Bereichen in 
Kontakt, die wir sonst nicht so erreicht haben«, be-
schreibt Gabi Link, Mitarbeitervertreterin aus der Diako-
niestation Pfinztal ihre Erfahrungen bei der Befragung. 
»Wir haben vom Gesamtausschuss Baden und der Ge-
werkschaft ver.di auf den Fachtagen zum Projekt viele 
Anregungen zur Durchführung der Mitarbeitendenver-
sammlung mitgenommen. Auf dieser Grundlage haben 
wir in unseren Versammlungen einen lebhaften Aus-
tausch mit unseren Kolleg*innen erlebt. Es ist klasse, 
was für eine positive Resonanz von den Beschäftigten 
kam. Unter dem wichtigsten Thema kamen ganz viele 
der betrieblichen Probleme zur Sprache. Da sind auch 
harte Nüsse dabei – es ist spannend, aber mit dem 
wachsenden Methodenkoffer und dem gemeinsamen 
Vorgehen bin ich zuversichtlich, dass wir vorwärtskom-
men«, schätzt die gelernte Krankenschwester ein. 

Verhandlungen in Rückkopplung mit 
Beschäftigten 
Sofern die wichtigsten Themen und Lösungsideen ge-
meinsam entwickelt worden sind, werden die die er-

sten Gespräche mit den Dienststellenleitungen stattfin-
den. Auch hier ist eine starke Einbindung der 
Beschäftigten vorgesehen. Ideen zur Lösung werden 
gegebenenfalls schon in der ersten Mitarbeitendenver-
sammlung gesammelt und in die Verhandlung mit dem 
Arbeitgeber eingebracht. Zwischenstände werden mit 
den Betroffenen rückgekoppelt und überlegt, ob diese 
Lösungen in die richtige Richtung gehen. Insbesondere 
diese Vorgehensweise ist für viele MAV-Gremien unge-
wohnt. Genau das lohnt sich aber allemal, da einerseits 
die Betroffenheit der Beschäftigten gegenüber dem Ar-
beitgeber deutlich wird und Lösungen vermieden wer-
den, die an dem vorbeigehen, was den Beschäftigten 
wirklich Verbesserungen bringt. 

Gemeinsam Druck für gute Lösungen erzeugen
Je nach Problemstellung, über die eine MAV mit dem 
Arbeitgeber verhandeln wird, ist nicht immer sofort 
eine schnelle Einigung möglich. Geraten die Verhand-
lungen ins Stocken, können betriebliche Aktionen die 
Verhandlungsbereitschaft des Arbeitgebers erhöhen. 
»Hier kann besonders die gewerkschaftliche Seite des 
Projekts zum Tragen kommen. Als zweite Säule der be-
trieblichen Interessenvertretung kann mit Aktionen der 
ver.di-Aktiven viel deutlicher auf Probleme aufmerksam 
gemacht werden, als dies die MAV als gesetzliche Inte-
ressenvertretung darf«, hebt Mario Gembus hervor,  
ver.di-Gewerkschaftssekretär. »Die Rolle der Gewerk-
schaft findet im Mitarbeitervertretungsgesetz zwar 
keine Erwähnung. Trotzdem ist es zulässig und wichtig, 
in kirchlichen Betrieben gewerkschaftlich aktiv zu sein. 
Will man die gemeinsame Kraft der Solidarität entfal-
ten, um Dinge zu verbessern, dann ist gewerkschaft-
liches Handeln notwendig. Mit dem Ziel betriebliche 
Themen mit Unterstützung durch gewerkschaftliche 
Mittel zu verbessern, haben wir dieses Projekt ins 
Leben gerufen.« Im Juli haben die teilnehmenden Mit-
arbeitervertretungen die Möglichkeit, an einer Schulung 
teilzunehmen. Der Fokus der Schulung liegt darauf, die 
Kolleg*innen für diese Verhandlungsstrategie zu quali-
fizieren. Wir sind gespannt, wie die weiteren Erfah-
rungen der Beschäftigten und der teilnehmenden Mit-
arbeitervertretungen sind und werden weiter berichten. 

Daniel Wenk

Ergebnisse der Befragung von 1516 Beschäftigten aus elf 
Einrichtungen zeigen Handlungsbedarf auf

gut wurden auch die Themen »Fortbildungsmöglichkei-
ten« und »Kommunikation im Team« bewertet. Es wa-
ren Mehrfachantworten möglich, wobei im Schnitt fünf 
Themen von den Befragten ausgewählt worden sind. 

Fast die Hälfte der Befragten (47,9 Prozent) haben die 
»Urlaubsplanung (gerecht und verlässlich)« als im Be-
trieb gut gelöst bewertet. Dem schließen sich mit 44,7 
Prozent »Wünsche für die Dienstplanung« an. Fast so 
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»Das ist in 
meinem  
Arbeitsumfeld 
besonders gut 
gelöst.«

»Das sollte in 
meinem  
Arbeitsumfeld 
unbedingt 
besser gelöst 
werden.«
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Bei den notwendigen Verbesserungsbedarfen haben 
die Befragten in zehn von elf teilnehmenden Betrieben 
das Thema »Regelung zu Personalausfall, ohne bela-
stendes Einspringen« überdurchschnittlich oft genannt. 
Im Durchschnitt wurde dieses Problem mit 31,7 Prozent 
benannt. In drei der teilnehmenden Betriebe haben die 
Beschäftigten dieses Thema zu über 40 Prozent ausge-
wählt. Auch bei den Auswahlmöglichkeiten für not-
wendige Verbesserungen waren Mehrfachnennungen 
möglich. In diesem Rahmen haben die Befragten als 
weitere wichtige Verbesserungsthemen »Kommunikati-

on des Arbeitgebers« mit 21 Prozent und »Einbezie-
hung der Mitarbeitenden bei Entscheidungen« mit 16,6 
Prozent ausgewählt. Die Auswirkungen dieser ungelö-
sten Themen sind beträchtlich, denn als seelisch bela-
stend empfindet dies fast jeder zweite der befragten 
Kolleg*innen. Wenn jede*r fünfte Beschäftigte (20,4 
Prozent) als Konsequenz die innerliche Kündigung be-
nennt, ist das ein Alarmsignal. Für fast dreiviertel der 
Befragten ist eine Lösung dringend bis sehr dringend 
notwendig. Hoffnung gibt das Potential an Lösungsi-
deen, welche die Mitarbeitenden anzeigen.

»...weil das Folgendes auslöst/folgende Auswir-
kungen hat...«

»Ich bin bereit für eine Verbesserung folgendes  
zu tun...«

Ihr fragt – ver.di antwortet
Die Lebenshaltungskosten sind für uns dramatisch ge-
stiegen, die Mieten gehen hoch, Heizkosten sind durch 
die Decke gegangen und Lebensmittel sind erheblich 
teurer geworden. Hinzu kommt, dass es überall im So-
zial- und Gesundheitswesen an Personal fehlt und die 
Belastungen seit Jahren hoch sind. Wie soll man das 
auf Dauer bezahlen und aushalten? 

Die Bundesregierung hat Entlastung für uns 
Bürger*innen geschaffen, wie z.B. durch die so ge-
nannte Strom- und Gaspreisbremse. Doch das reicht 
nicht aus. Die Unternehmensgewinne sind im letzten 
Jahr trotz Pandemie und Krieg zum Teil überproportio-
nal angestiegen. Hier wäre es dringend erforderlich, 
steuerrechtlich Korrekturen vorzunehmen, um betrof-
fene Unternehmen stärker bei der Bewältigung der Kri-
sen einzubeziehen. Auch ein 100-Milliarden-Sonderver-
mögen für z.B. Bildung oder Daseinsversorgung wäre 
sicher besser investiert, als in Rüstung. ver.di setzt sich 
in diesen unterschiedlichen sozial- und finanzpolitischen 
Feldern aktiv für die Entlastung der Bevölkerung ein.

Schon immer gehörte es zu den Kernaufgaben der 
Gewerkschaften, Löhne und Arbeitsbedingungen wie 
z.B. Arbeitszeiten, Urlaubsregelungen oder Entlastung 
zu verhandeln. Das ist zwingend notwendig, denn in 
unserem Gesellschaftssystem haben die Arbeitgeber 

weitgehende Möglichkeiten, in ihren Betrieben mit  
verbindlichen Weisungen über Art und Umfang der  
jeweiligen Arbeit zu bestimmen (Direktionsrecht). Ge-
werkschaften sind deshalb vor diesem Hintergrund 
Schutz- und Gegenmacht für abhängig beschäftigte 
Menschen. Sie verhandeln Tarifverträge mit zwingender 
Wirkung für die Arbeitsverträge. Das Direktionsrecht 
der Arbeitgeber wird auf diese Weise eingeschränkt. 
Durchsetzungsstark sind Gewerkschaften aber nur mit 
vielen, möglichst aktiven Mitgliedern. 

Selbstverständlich gilt dies auch für kirchliche Ein-
richtungen mit ihren rund 1,8 Millionen Beschäftigten. 
Vielerorts werden die von Gewerkschaften erstrittenen 
Ergebnisse im öffentlichen Dienst in kircheneigenen 
Kommissionen nachvollzogen bzw. übernommen. Das 
unterstreicht die Bedeutung dieses Tarifvertrags als Re-
ferenz für das Gesundheits- und Sozialwesen. Auch 
deshalb ist es erforderlich und legitim, dass sich kirch-
lich Beschäftigte solidarisch mit den kommunalen 
Kolleg*innen an Aktionen beteiligen oder auch an 
Streiks, sofern ver.di sie aufruft. Diese Ausgabe berich-
tet von vielen erfolgreichen Beispielen. 

Ihr habt eine Frage an ver.di? Wir freuen uns über  
Zuschriften: gesundheit-soziales@verdi.de 

mailto:gesundheit-soziales@verdi.de
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Bayern 

Natale Fontana
Tel. 089 / 59977363
natale.fontana@verdi.de

Baden-Württemberg 

Irene Gölz 

Tel. 0711 / 88788-0330 

irene.goelz@verdi.de

ver.di  

Bundesverwaltung 

Mario Gembus 

Tel. 030 / 69561049 

mario.gembus@verdi.de

Nordrhein-Westfalen 

Harald Meyer
0211 / 61824164
Harald.Meyer@verdi.de

Berlin und  

Brandenburg

Marco Pavlik
Tel. 030 / 88664110
marco.pavlik@verdi.de

Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen 

Thomas Mühlenberg 

Tel. 0341 / 52901111 

thomas.muehlenberg@verdi.de

Rheinland-Pfalz und Saarland  

Frank Hutmacher 

Tel. 06131 / 9726130 

frank.hutmacher@verdi.de

Mecklenburg-Vorpommern  

und Schleswig-Holstein

Christian Wölm 

Tel. 0451 / 8100716 

christian.woelm@verdi.de

Hamburg

Dr. Arnold Rekittke,  

Tel. 040 / 890615-736  

arnold.rekittke@verdi.de

Niedersachsen und Bremen

Annette Klausing

Tel. 0511 / 12400-256

annette.klausing@verdi.de

Hessen

Saskia Jensch

Tel. 069 / 2569-1323

saskia.jensch@verdi.de

    Unsere Ansprechpartner*innen in den Bundesländern

Ordern beim KellnerVerlag
St.-Pauli-Deich 3 | 28199 Bremen | Fon 0421 77 8 66 | info@kellnerverlag.de | www.kellnerverlag.de

Die neue RechtsSammlung 
Jetzt die 5. aktualisierte Ausgabe bestellen!
Die auf das kirchliche Arbeitsrecht spezialisierten Fachanwälte 
Baumann-Czichon (Bremen) und Feuerhahn (Göttingen) legen 
nach dem erfolgreichen Start der ersten Auflage nun die  
aktualisierte Fassung der RechtsSammlung vor: die einzige 
Zusammenstellung von kirchlichem und weltlichem 
Arbeitsrecht – ein notwendiges Sachmittel in der täglichen 
MAV-Arbeit.

Alle relevanten Gesetzesänderungen wurden in der 
Neuauflage berücksichtigt. Bleiben Sie stets auf dem 
neuesten Stand mit der aktuellen Auflage! 

Baumann-Czichon/Feuerhahn (Hrsg.):
Die RechtsSammlung. Staatliches und kirchliches Arbeitsrecht  
für Mitarbeitervertretungen in Diakonie, Kirche, und Caritas

1.832 Seiten • 11,5 x 18,5 cm • ISBN 978-3-95651-206-3 • 36,90 €
Jetzt bestellen!

Herausgegeben von ver.di.

Fachmedien
für die Mitarbeitervertretungen
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tigten wird bestritten. Betriebliche Mitbestimmung 
bleibt weiterhin hinter den Standards in nichtkirchlichen 
Betrieben zurück. Unternehmensmitbestimmung unter 
Beteiligung der Beschäftigten wird im Entwurf gar nicht 
erwähnt und kommt ausschließlich als unverbindlicher 
Prüfauftrag in den Erläuterungen vor.

Wenige Verbesserungen
Immerhin sollen künftig insbesondere das Beziehungs-
leben und die Intimsphäre von Beschäftigten künftig 
rechtlich nicht mehr sanktionierbar sein. Das ist schon 
lange überfällig, aber dennoch wichtiger Fortschritt. 
Die wenigen Neuerungen im Bereich des individuellen 
Arbeitsrechts zeigen, dass kein innerer Reformwille der 
Kirche zu Grunde lag. Die Änderungen dürften viel-
mehr auf den äußeren Veränderungsdruck zurückzu-
führen sein, denn die Rückschläge und Krisen der ka-
tholischen Kirche sind vielschichtig: verlorene 
Arbeitsrechtsverfahren vor dem Europäischen Gerichts-
hof, Initiativen wie #outinchurch, anhaltende Kritik an 
der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle oder Rekor-
daustritte. Die gesellschaftliche Akzeptanz für das Agie-
ren der Kirche sinkt, nicht zuletzt in Bezug auf das Ar-
beitsrecht. 

Gesetzgeber ist gefordert
Mit der neuen Grundordnung hätte die katholische Kir-
che eine wirkliche Reform ihres Arbeitsrechts einleiten 
können, statt weiterhin Beschäftigtenrechte einzu-
schränken. Der Gesetzgeber ist gefordert, die verfas-
sungsrechtlichen Schranken enger zu definieren. Außer-
dem kann er konkrete gesetzliche Änderungen 
vornehmen, wie z.B. Anwendung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes, der Unternehmensmitbestimmungsge-
setze oder die Abschaffung der Diskriminierungsprivile-
gien der Kirchen im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz.

Vollständige Stellungnahme des Kirchenfachrats zum 
Entwurf der Grundordnung: https://bit.ly/3VJKoC6 

Das ver.di-Kircheninfo Nr. 40 hat auf Grundlage des bis 
November 2022 bekannten Entwurfs der neuen Grund-
ordnung für den kirchlichen Dienst eine gewerkschaft-
liche Einordnung vorgenommen. Ihre Basis bildete eine 
umfassende Stellungnahme des ver.di-Kirchenfachrats, 
die seinerzeit auch an das Büro der Deutschen Bischofs-
konferenz weitergereicht worden ist (Link siehe unten). 
Kurz nach dem Redaktionsschluss der letzten Ausgabe 
hat die katholische Kirche im November 2022 die 
Grundordnung in neuer Fassung beschlossen. Im Ergeb-
nis gab es keine wesentlichen Änderungen im Vergleich 
zum vorgelegten Entwurf.

Völlig unzureichend
Die neue Grundordnung stellt eine verpasste Chance 
für eine Reform des katholischen Arbeitsrechts dar. Die 
Beschäftigtenrechte werden weiterhin den kirchlichen 
und den Arbeitgeberinteressen untergeordnet. 
Bewerber*innen sollen gar nicht erst eingestellt wer-
den, wenn sie aus der Kirche ausgetreten sind. Beschäf-
tigte können weiterhin gekündigt werden, wenn sie 
aus der Kirche austreten oder sich anderweitig »kir-
chenfeindlich« betätigen. Tarifverträge als bewährter 
Weg, Löhne und Arbeitsbedingungen zwischen Ge-
werkschaften und Arbeitgebern zu verhandeln, werden 
weiterhin ausgeschlossen. Das Streikrecht der Beschäf-

Im Bund-Verlag erscheint ab sofort ein neuer kosten-
freier Newsletter speziell zugeschnitten für  
Mitarbeitervertretungen (MAV) in der evangelischen 
und katholischen Kirche, der Diakonie und Caritas.

Einmal monatlich informiert er über aktuelle  Themen,  
Gesetzgebung und Rechtsprechung aus dem 
 kirchlichen Arbeitsrecht. Die Redaktion stellt zudem 
aktuelle Literaturtipps für die MAV zur Verfügung.

NEWSLETTER FÜR DIE MAV 

Gleich hier anmelden zum kostenfreien Newsletter:  
www.bund-verlag.de/newsletter

200110_MAV-Newsletter-AZ_75x100_sw+verdi-Rot_2c_01.indd   1 09.09.20   09:30

Reform der katholischen Grundordnung

Völlig unzureichend
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Wie wirkt sich die Sonderregelung im AGG in der Praxis 
aus?

Insbesondere die katholische Kirche will weiterhin in die 
Privatsphäre der Beschäftigten eingreifen. Immer noch 
wollen die Kirchen wegen eines Kirchenaustritts kündi-
gen. Das verunsichert Beschäftigte und macht ihnen 
Angst. Dabei besteht nicht nur die positive, sondern 
auch die negative Koalitionsfreiheit: Auch der Austritt 
aus der Kirche ist ein Grundrecht.

Die Kirchen berufen sich auf ihr Selbstordnungsrecht, 
das ihnen bereits in der Weimarer Reichsverfassung 
und nun im Grundgesetz garantiert wird. Rechtfertigt 
dies ein eigenes kirchliches Arbeitsrecht?

Das Kündigungsschutzgesetz, das Arbeitszeitgesetz, 
das Mutterschutzgesetz und andere Arbeitsschutzge-
setze gelten auch für kirchliche Arbeitgeber. Sie haben 
lediglich einige Privilegien. Das wichtigste ist, dass die 
Kirchen vom Betriebsverfassungsgesetz ausgenommen 
sind. Das hat zur Folge, dass die Mitbestimmungsrechte 
der Beschäftigten nicht greifen. Die Kirchen haben 
stattdessen eigene Regularien aufgestellt, die an die 
Qualität des Betriebsverfassungsgesetzes nicht heran-
reichen. Vor allem die Durchsetzung von Beschlüssen 
oder kirchengerichtlichen Entscheidungen ist für kirch-
liche Mitarbeitervertretungen deutlich schwerer als für 
weltliche Betriebsräte. Auch bei der Unternehmensmit-
bestimmung sind die Kirchen außen vor.

Wie ist das historisch zu erklären?

Im wilhelminischen Kaiserreich waren die Kirchen Teil 
des Staatswesens, Pastoren waren Staatsbeamte. Nach 
der Revolution von 1918 wurde damit gebrochen: Die 
Kirchen sollten ihre eigenen Angelegenheiten fortan 
selbst regeln. Dabei war klar, dass nur weil die Kirche 
etwas tut, dies nicht automatisch als eigene Angele-
genheit gilt, sondern dass es um Verkündigung geht. In 
Weimar ist gar nicht infrage gestellt worden, dass das 
Betriebsrätegesetz von 1920 – der Vorläufer des heu-
tigen Betriebsverfassungsgesetzes – selbstverständlich 
auch für kirchliche Betriebe galt. Auch Arbeitskämpfe 
kirchlicher Beschäftigter kamen vor.

Im bundesdeutschen Grundgesetz wurde die ent-
sprechende Regelung aus der Weimarer Reichsverfas-
sung übernommen. Doch in den 1950er Jahren haben 
die Kirchen die antikommunistische Atmosphäre, in der 
man sich vor allem von der DDR abgrenzen wollte, sehr 
geschickt genutzt, um sich unter der Adenauer-Regie-

Der ehemalige Hamburger Arbeitsrichter Peter 
Stein hat im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung 
eine Studie zu den Grenzen des kirchlichen 
Selbstbestimmungsrechts im Arbeitsrecht erstellt. 
Dabei konnte er auch auf seine Expertise aus der 
gerichtlichen Vertretung von Vera Egenberger 
zurückgreifen, die am Europäischen Gerichtshof 
ein wegweisendes Urteil zur Diskriminierung bei 
der kirchlichen Einstellungspraxis erstritten hat 
(EuGH-Urteil vom 17.04.2018, Az. C-414/16). 

Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz werden die 
Kirchen ausgenommen (§ 9 AGG). Bedeutet das, dass 
kirchliche Arbeitgeber nicht an das Diskriminierungsver-
bot gebunden sind?

Paragraph 9 AGG enthält lediglich die Regelung, dass 
die Kirchen unter bestimmten Voraussetzungen von der 
Vorgabe abweichen dürfen, Beschäftigte gleich zu be-
handeln. Das ändert aber nichts daran, dass das AGG 
grundsätzlich auch für die Kirchen gilt. Die Debatte 
dreht sich um die Auslegung des Paragraph 9. Es 
kommt laut europäischer Rechtsprechung nicht allein 
auf das kirchliche Ethos an. Die Kirchen können also 
nicht, wie vom Bundesverfassungsgericht behauptet, 
einfach selbst festlegen, ob bestimmte Anforderungen 
und damit eine Ungleichbehandlung gerechtfertigt 
sind. Der Europäische Gerichtshof sagt: Ob Anforde-
rungen – zum Beispiel die Kirchenmitgliedschaft – 
wegen der Art der Tätigkeit berechtigt sind, muss  
objektiv entschieden werden. Die staatlichen Arbeits- 
gerichte üben laut EuGH also eine volle Rechtskontrolle 
aus und dürfen nicht nur prüfen, ob die Sicht der Kir-
chen plausibel ist.

Interview mit dem Arbeitsrechtler Peter Stein

Grenzen der kirchlichen Selbstbestimmung
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rung im Arbeitsrecht eine privilegierte Stellung zu ver-
schaffen. Dazu beigetragen hat der damals große Ein-
fluss des sogenannten naturrechtlichen Denkens. 
Anders als das positive Recht, das sich am geschrie-
benen Recht orientiert, argumentiert das Naturrecht 
mit vermeintlich übergeordneten Werten wie »den 
guten Sitten«. Mit Hilfe dieser Denkfiguren hat die 
höchstrichterliche Rechtsprechung die Rechte der Kir-
chen ausgeweitet – weit über die Weimarer Reichsver-
fassung hinaus. Die Weichenstellungen aus dieser Zeit 
wirken bis heute nach.

Die europäischen Gerichte haben dem kirchlichen Son-
derweg in Deutschland zuletzt Grenzen gesetzt. Mit 
welchem Tenor?

Der Kern ist, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
nicht auf die subjektive Auffassung der Kirchen abstellt, 
sondern auf die Art der ausgeübten Tätigkeit. Wenn für 
diese zum Beispiel eine Kirchenmitgliedschaft nicht er-
forderlich ist, dann darf sie für das Beschäftigungsver-
hältnis auch nicht zur Voraussetzung gemacht werden.

Sind hier nicht verschiedene Grundrechte betroffen – 
die der Kirchen und die der Beschäftigten?

Ganz genau. Wir haben das Grundrecht der Religions-
gemeinschaften, ihren Glauben frei zu praktizieren. Zu-
gleich besteht das Recht der Beschäftigten, zu glauben 
oder nicht zu glauben – positive und negative Religi-
onsfreiheit. Die europäischen Gerichte argumentieren, 
dass diese Grundrechte gegeneinander abgewogen 
werden müssen – auch für deutsche Juristinnen und Ju-
risten ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das 
Bundesverfassungsgericht spricht ebenfalls von einer 
Abwägung, sagt aber zugleich, die Grundrechte der 
kirchlichen Arbeitgeber seien per se stärker zu berück-
sichtigen. Dafür gibt es überhaupt keine Rechtferti-
gung.

SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag 
vereinbart, das kirchliche Sonderrecht zu überprüfen. 
Was empfehlen Sie der Bundesregierung?

Mit der Herausnahme der Kirchen aus dem Betriebsver-
fassungsgesetz muss Schluss sein. Dasselbe gilt für die 
Unternehmensmitbestimmung. Das Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz müsste in Paragraf 9 dahin-
gehend präzisiert werden, dass die Sonderrechte der 
Kirchen nur bei verkündigungsnahen Tätigkeiten gelten 
– also nicht für die Hebamme, den Gärtner oder die 
Verwaltungskraft. Wo es nicht unmittelbar um Verkün-
digung geht, gibt es keinen Grund für kirchliche Privile-
gien.

Interview: Daniel Behruzi

Peter Stein: Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht im 
Arbeitsrecht und seine Grenzen, HSI-Schriftenreihe 
Band 47, Januar 2023. 
Download:https://bit.ly/3B631a0
 

Unmittelbar zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe des Kirchen.infos hat uns die trau-
rige Nachricht erreicht, dass Peter Stein am 
24. April 2023 verstorben ist. Peter war als 
Rechtsanwalt und ehemaliger Arbeitsrichter 
tätig und als solcher überaus anerkannt und 
verdient. Seine fachliche Expertise war für 
uns unschätzbar und wir hatten mit ihm stets 
einen verlässlichen Mitstreiter für die Rechte 
von Arbeitnehmenden. Nicht zuletzt war 
Peter ein Mensch, mit dem wir gern berie-
ten, diskutierten und lachten. Er wird uns 
fehlen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Fa-
milie und Freunden.

https://kurzelinks.de/k97e
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Bildungsangebote für  
Mitarbeitervertretungen 
Weitere Informationen bei Vanessa Ressing vanessa.ressing@verdi-bub.de 
oder Telefon 0211/9046812

Alle Angebote im Gesundheits- und Sozialwesen sind zu finden unter verdi-bub.de/geso

Datum Ort Titel

29.06. – 

30.06.2023

Berlin NEU Tariflohnpflicht in der Altenpflege · Die neuen gesetzlichen Re-

gelungen zur »Tariftreue« in der Altenpflege und deren Bedeutung für 

die Arbeit der betrieblichen Interessenvertretung

05.07. – 

07.07.2023

Gladenbach Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 1)

Arbeitszeitrecht und Grundlagen der Arbeitszeitgestaltung

30.08. – 

01.09.2023

Gladenbach Das Gesetz über die Ausbildung zur/zum ATA und OTA (ATA-OTA-G)

Rechtliche Rahmenbedingungen und ihre Umsetzung in die praktische 

Ausbildung

04.09. – 

06.09.2023

Gladenbach Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 2)

Organisation und Verfahren der Dienstplanprüfung im Sozial- und Ge-

sundheitswesen

29.09. – 

01.10.2023

Berlin Aktive Öffentlichkeitsarbeit – Schreibwerkstatt

Betriebszeitungen, Newsletter und Co. in Betrieben des Gesundheits-, 

Sozial- und Bildungswesens

04.10. – 

06.10.2023

Mosbach Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 3)

Rechtliche und betriebliche Durchsetzung der Mitbestimmung

09.10. – 

11.10.2023

Walsrode Gute Arbeit durch mehr Personal in der Altenpflege

Das neue Personalbemessungsverfahren und Herausforderungen für die 

Arbeit der betrieblichen Interessenvertretungen in der stationären Alten-

pflege

16.10. – 

18.10.2023

Gladenbach NEU Gewalt gegen Beschäftigte in der Behindertenhilfe
Ursachen von und Umgang mit gewalttätigen Übergriffen auf Beschäf-

tigte

02.11. – 

03.11.2023

Walsrode Umgang der Interessenvertretung mit krankheitsbedingten Fehlzeiten

Einflussmöglichkeiten auf den Gesundheitsschutz und die Entlastung der 

Beschäftigten

06.11. – 

09.11.2023

Gladenbach Rettungsdienst aktuell

Auswirkungen veränderter Rahmenbedingungen auf die Arbeit der Inte-

ressenvertretung

15.11. – 17.11.2023 Mosbach Die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) im Betrieb

Rechtliche Rahmenbedingungen und deren Ausgestaltung in der prak-

tischen Ausbildung

27.11. – 

29.11.2023

Bielefeld Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 4)

Workshop: Gute Arbeitszeit- und Dienstpläne unter Beteiligung der Be-

legschaft durchsetzen

http://verdi-bub.de/geso
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terne Aufsichtsratsmitglieder. Das ist für uns als Interes-
senvertretung unserer Kolleginnen und Kollegen sehr 
wichtig, denn in Zeiten der maximalen Veränderungen 
wollen wir ihnen eine Stimme im Aufsichtsrat geben. 

Ihr werdet die ersten Arbeitnehmervertreter*innen im 
Aufsichtsrat seit Bestehen des Konzerns sein. Welche 
Themen sind Euch wichtig? 

Karsten Stille: Die Digitalisierung in den Einrich-
tungen hat eine immense Geschwindigkeit aufgenom-
men. Hier dürfen wir die Kolleginnen und Kollegen 
nicht vergessen. Es findet in der Arbeitswelt zurzeit 
eine Transformation statt, die es zu begleiten gilt. Unter 
diesem Gesichtspunkt sind mir die Ausrichtung und Pla-
nung der Veränderungen in den einzelnen Einrich-
tungen wichtig, sowohl in den Krankenhäusern als 
auch in den Wohn- und Pflegeeinrichtungen. 

Es darf nicht nur darum gehen, wie sich der Kon-
zern wirtschaftlich aufstellt, sondern auch um den Ge-
sundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sie 
möglichst lange bei Agaplesion bleiben. Der Arbeits-
kräftemangel wird für den Konzern die größte Heraus-
forderung in den nächsten Jahren sein. Schon heute ar-
beiten viele Beschäftigte unterschiedlicher Nationali- 
täten in den Einrichtungen. Und wir werden weitere 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland benötigen. 
Allerdings muss der Konzern noch viel dafür tun, dass 
sie gut ankommen, integriert werden und auch bleiben 
wollen. Ähnliches gilt in Bezug auf die Ausbildung. In 
vielen Bereichen bildet der Konzern seine Arbeitskräfte 
selbst aus. Doch hier besteht noch viel Potenzial, besser 
zu werden. Zum Beispiel sollte die bundesweite Kon-
zernstruktur genutzt werden, um die Ausbildungen 
qualitativ besser und attraktiver zu gestalten.

Wie hat die Konzern-MAV auf das Angebot reagiert, 
dass künftig auch Beschäftigte Sitze im Aufsichtsrat er-
halten könnten?

Torsten Rathje: Die Überlegung des Konzerns kam 
für uns überraschend. Es gab zuvor keinerlei Signale in 
Richtung Konzern-MAV. Wir haben intensiv über das 
Für und Wider einer Beteiligung diskutiert und uns 
letztlich dafür entschieden, die Sitze zu besetzen. Wich-
tig war uns, den Nutzen einer möglichen Mitarbeit im 
Aufsichtsrat im Vorfeld bewerten zu können. Dabei hat 
uns ver.di kurzfristig unterstützt. ver.di hat bei der Un-
ternehmensmitbestimmung in nichtkirchlichen Konzer-
nen eine enorme Erfahrung. Das hat uns sehr geholfen, 
einen Überblick zu bekommen und unsere Entschei-
dung gemeinsam treffen zu können. 

Erstmals gibt es im evangelischen Agaplesion-Konzern 
die Möglichkeit, zwei Aufsichtsratssitze mit Arbeitneh-
mervertreter*innen zu besetzen. Der Konzern hat dafür 
sogar die Satzung ändern lassen. Wie kam es dazu?

Torsten Rathje: Bereits seit 2017 gibt es eine Ver-
bandsempfehlung der Diakonie Deutschland, die Mit-
wirkung für die Mitarbeitenden in Aufsichtsorganen zu 
regeln. Bisher hatte das allerdings kaum Wirkung. Die 
allermeisten diakonischen Einrichtungen verwehren 
ihren Beschäftigten bis heute eine Mitwirkung in den 
Aufsichtsgremien. In den letzten Jahren ist eine poli-
tische Diskussion entstanden, in der das kirchliche Ar-
beitsrecht generell in Frage gestellt wird. Dass diako-
nische Einrichtungen sich nicht an ihre eigenen 
Verbandsempfehlungen halten, befeuert diese Diskussi-
on zusätzlich. Die Agaplesion gAG wird dieser Empfeh-
lung jetzt nachkommen, ohne das uns gegenüber zu 
begründen. 

Ihr seid von der Konzern-Mitarbeitervertretung zur 
Wahl vorgeschlagen worden. Was versprecht Ihr Euch 
von der Mitwirkung im Aufsichtsrat?

Karsten Stille: Wir Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer tragen wesentlich zum Erfolg des Unterneh-
mens bei. Es ist erwiesen, dass mitbestimmte Unterneh-
men innovativer und wirtschaftlich erfolgreicher sind 
und besser Krisen bewältigen können. Unsere Mitarbeit 
wird zu einem qualitativ besser aufgestellten Aufsichts-
rat führen, weil wir als Beschäftigtenvertreter interne 
Vorgänge besser kennen und bewerten können als ex-

Torsten Rathje vom Diakonie-
klinikum Rotenburg ist Vorsit-
zender der konzernweiten  
Mitarbeitervertretung  
(Konzern-MAV) bei Agaplesion. 

Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat Agaplesion

Beschäftigten eine Stimme geben

Karsten Stille von der Agaple-
sion Bethanien Diakonie in  
Berlin ist stellvertretender  
Vorsitzender der Konzern-MAV 
bei Agaplesion.
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Arbeit fehlt. Wenn man auf diesem Niveau diskutiert, 
ist der Weg noch lang. Ich denke aber, dass hier der 
Agaplesion Konzern schon fortschrittlicher aufgestellt 
ist. Das zeigen uns die internen Diskussionen. Zurzeit 
sind allerdings keine Gewerkschaftssitze vorgesehen 
und damit mindestens für die nächsten fünf Jahre 
nicht. 

Karitative Gesundheits- oder Sozialkonzerne schließen 
Beschäftigte bislang aus der Unternehmensmitbestim-
mung aus. Diakonische Konzerne könnten zwar einer 
Empfehlung der Diakonie Deutschland folgen, tun es 
aber bislang ganz überwiegend nicht. Woran liegt das?

Torsten Rathje: Mein subjektives Gefühl ist, dass 
viele diakonische Einrichtungen die Interessensvertre-
tung immer noch als Gegner sehen. Das mache ich 
zum Beispiel an diversen Kirchengerichtsverfahren fest. 
Sie erkennen nicht, welchen Wert das Wissen und die 
Erfahrung der Beschäftigten haben. Wenn die diako-
nischen Arbeitgeber Parität, Partnerschaft und Gleich-
berechtigung ernst nehmen würden, wären wir auf 
dem Weg zu einer arbeitsrechtlichen »Normalität« ein 
großes Stück vorangekommen. Vielleicht sind wir bei 
Agaplesion hier schon etwas weiter als anderswo.

Laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung soll das 
kirchliche Arbeitsrecht überprüft werden. Was muss 
sich in Sachen Unternehmensmitbestimmung in kirch-
lichen Konzernen tun?

Torsten Rathje: Das Betriebsverfassungsgesetz muss 
künftig auch für konfessionelle Einrichtungen gelten. 
Das besondere Arbeitsrecht bei kirchlichen Trägern ent-
hält deutliche Beschränkungen der Rechte von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern. Auch das Mitbestim-
mungsgesetz muss volle Anwendung in kirchlichen 
Einrichtungen finden. Wir verdienen die gleichen Rech-
te wie alle anderen Beschäftigten in Deutschland. Hier 
nehmen wir die Bundesregierung in die Pflicht! Wir 
werden unsere Kontakte zu Bundestagsabgeordneten 
der Regierungsfraktionen nutzen, um sie an ihr Koaliti-
onsversprechen zu erinnern. 

Das staatliche Mitbestimmungsgesetz gilt nicht für den 
diakonischen Agaplesion-Konzern. In einem vergleich-
baren privaten Klinikkonzern müsste der Aufsichtsrat 
paritätisch aus Arbeitgebern und Vertreter*innen der 
Beschäftigten bzw. der Gewerkschaften besetzt wer-
den. Ihr werdet 2 von 15 Sitzen haben. Ist das wirkliche 
Unternehmensmitbestimmung?

Torsten Rathje: Nein, das ist es natürlich nicht! Es ist 
unser fester Wille, perspektivisch die gleichen Standards 
zu erreichen, wie sie für die paritätische Besetzung in 
privaten Konzernen gelten. Das war der größte Kritik-
punkt, den wir diskutiert haben. Allerdings haben wir 
auch die Erfahrung gemacht, dass wir mit unserer Ar-
beit überzeugen und damit auch Türen öffnen können. 
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Ar-
beit im Aufsichtsrat mitzugestalten. Natürlich wäre es 
besser, nicht auf den guten Willen des Konzerns ange-
wiesen zu sein, sondern gesetzlich verbriefte Rechte zu 
haben, auf deren Grundlage wir Vertreterinnen und 
Vertreter in den Aufsichtsrat wählen können. Doch 
jetzt machen wir einen wichtigen ersten Schritt in der 
Unternehmensmitbestimmung im Agaplesion-Konzern 
und blicken zuversichtlich nach vorn. 

Wir haben 2019 die Konzern-MAV in der Agaplesi-
on gAG gegründet, ohne große Zugeständnisse des Ar-
beitgebers. Doch durch unsere kritische wie auch kon-
struktive Arbeit konnten wir offenbar überzeugen. Jetzt 
sind wir entschlossen, die Vorteile eines von den Be-
schäftigten mitbestimmten Unternehmens ebenso im 
Aufsichtsrat deutlich zu machen.

Wird es künftig auch Gewerkschaftssitze im Aufsichts-
rat geben?

Karsten Stille: Durch Torsten und mich sind natür-
lich zwei Gewerkschaftsmitglieder im Aufsichtsrat ver-
treten, das ist aber mit Deiner Frage nicht gemeint. Hier 
kommen wir wieder zu der grundsätzlichen Diskussion 
um den kirchlichen Sonderstatus im Arbeitsrecht. Der 
Arbeitgeberverband VdDD hält die Unternehmensmit-
bestimmung für entbehrlich, weil anders als im welt-
lichen Bereich angeblich der Gegensatz von Kapital und 

Das Augustinum und die Profitgier

Beinaheuntergang eines Flaggschiffs  
der »Unternehmensdiakonie«

Dreyer, Geschäftsführer des VdDD, ist langjähriges Mit-
glied des Aufsichtsrats. Eine exklusiv geführte diako-
nische Einrichtung mit ausgeprägtem evangelischem 
Profil – sollte man meinen. 

Der Wirtschaftskrimi Augustinum beginnt im Jahre 
2011. Das Augustinum begann elf von seinen 23 Senio-

Das Augustinum, ein großer Konzern mit 5.000 Be-
schäftigten an 40 Standorten, ist nicht irgendeine dia-
konische Einrichtung. Markus Rückert, Vorstandsvorsit-
zender des Augustinum bis 2017, gründete den 
Verband diakonischer Dienstgeber Deutschlands 
(VdDD) und war bis 2011 dessen Vorsitzender. Ingo 
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Nach acht Jahren Rechtsstreit stellten nun verschie-
dene Gerichte an den jeweiligen Standorten fest, dass 
der Verkauf der Augustinum-Immobilien nicht wirksam 
war. Das Landgericht Augsburg führte dazu aus: »Un-
koordiniert und chaotisch« sei es in der Augustinum-
Führung zugegangen. Das Vertragswerk sei »so bizarr« 
gewesen, dass man sich beim Geschäftspartner »darü-
ber lustig machte«. Zudem sei eine »horrende Provisi-
on« geflossen (…) Intransparenz und die Verheimli-
chung von Geschäftsabläufen« seien »vertraglich zum 
Prinzip erhoben worden« (SZ 13.1.2023). Der Wirt-
schaftskrimi geht nun in die nächste Runde: Das Augu-
stinum klagt auf Schadensersatz in Höhe von 86 Millio-
nen Euro.

Was lernt die Diakonie daraus? Im Jahr 2017, nach 
den ersten Medienberichten über die Vorgänge beim 
Augustinum, verlieh die Diakonie Bayern Markus Rück-
ert die höchste Auszeichnung, das Goldene Kronen-
kreuz. Er sei eine markante Persönlichkeit, die gezeigt 
hätte, dass sich unternehmerische Ideen und diako-
nisches Handeln nicht ausschließen, sondern Grundlage 
für ein gesundes Wachstum sein könnten.

Erhard Schleitzer 

renheimen für 662 Millionen Euro an die Immobilienfir-
ma Nordic Kontor (NK) zu verkaufen. NK war eine neu 
gegründete Firma mit lediglich 25.000 Euro Eigenkapi-
tal. Der geplante Clou: Die Bezahlung durch die Immo-
bilienfirma wurde vom Augustinum selbst über einen 
Kredit finanziert, die Rückzahlung sollte über die Ein-
nahmen der Mieten erfolgen, die das Augustinum an 
den neuen Besitzer zu entrichten hatte. Zum Vorteil für 
das Augustinum erschien nun in der Bilanz nicht mehr 
der Wert der Immobilien, sondern die höhere Forde-
rung an das NK. Der Clou vom Clou: Die NK-Gruppe 
plante nach einigen Jahren, die Häuser gewinnbringend 
weiter zu verkaufen und der Gewinn sollte mit dem 
Augustinum geteilt werden. Der Aufsichtsrat vom Au-
gustinum war von der Idee so begeistert, dass er offen-
bar »vergaß«, die Höhe der Gewinnbeteiligung im Ver-
trag festzuschreiben.

Eingefädelt wurden diese Geschäfte von dem da-
maligen Aufsichtsratsvorsitzenden Artur Maccari und 
dem Geschäftsführer Kurt Wilkin. Als Maccari 2014 ver-
starb, traf ein anonymer Brief ein, der auf die unseri-
ösen Abläufe hinwies. Die Vorgänge um den dubiosen 
Verkauf waren nun nicht mehr zu vertuschen. Die Füh-
rungsspitze des Augustinum gab sich zunächst ah-
nungslos und veranlasste eine Untersuchung durch eine 
externe Rechtsanwaltskanzlei. Die Ergebnisse waren 
frappierend: Ein Vermittler in der Schweiz habe für die 
Vermittlung des Verkaufs fast 40 Millionen Euro als Pro-
vision erhalten, von der Teile an den ehemaligen Auf-
sichtsratsvorsitzenden und den Ex-Geschäftsführer flos-
sen. Daraufhin erstellte das Augustinum Strafanzeige.

Nach und nach kam es in den folgenden Jahren an 
den verschiedenen Standorten der Immobilien vor Ge-
richten zur Aufarbeitung. Der hauptbeschuldigte Auf-
sichtsratschef war verstorben, der ehemalige Finanzchef 
wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, 
andere drei Beschuldigte zu Geldstrafen zwischen 
20.000 und fast 500.000 Euro. 

Personalbemessung in der Pflege 

Das ändert sich ab Juli 2023

Worte des VdDD-Vorsitzenden Markus Rückert: 

»Der Gegensatz von Kapital und Arbeit existiert bei 
uns nicht. Diakonie muss solide wirtschaften und 
will vertrauenswürdige Dienstgeberin sein« (diakonie 
unternehmen 2/2010, Magazin des VdDD). 

»Ich halte den »Dritten Weg« nicht nur für unsere 
Kirchen, sondern für weite Teile der Sozialwirtschaft, 
des zweitgrößten Bereichs unserer Gesamtwirt-
schaft, für wegweisend, weil er als Diskurs vernünf-
tiger Menschen methodisch dem pfeifenden und 
kreischenden Straßenkampf um Lohnerhöhungen 
überlegen ist« (diakonie unternehmen 2/2011).

»Entlastung durch mehr Personal!«, das ist die zentrale 
Forderung der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft 
ver.di im Gesundheits- und Sozialwesen, auch in der Al-
tenpflege. Bei zu wenig Personal in den Einrichtungen 
steigen gleichzeitig die Anforderungen an die Arbeit 
stetig. Pflegekräfte leiden in der Folge an Überlastung 
und zahlen dies nicht selten mit ihrer Gesundheit. Viele 
von ihnen flüchten aus dem Beruf und zu wenige Men-
schen sind bereit, sich unter diesen Bedingungen für 
einen Beruf in der Altenpflege zu entscheiden. 

36 Prozent mehr Personal nötig
Die Frage, wie viele Pflegekräfte als ausreichend be-
trachtet werden, um einen pflegebedürftigen Men-
schen mit einem bestimmten Pflegegrad zu versorgen, 
wird derzeit mit 16 unterschiedlichen Regelungen in 
den Bundesländern beantwortet. Hinzu kommt eine 
Fachkraftquote von 50 Prozent. Das Problem: Die aktu-
ellen Regelungen sind weder wissenschaftlich noch be-
darfsgerecht. Schon 2016 wurde daher der gesetzliche 
Auftrag für die Entwicklung eines wissenschaftlichen 
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Interessenvertretungen sind gefordert
Damit werden ab 1. Juli 16 verschiedene Personalkorri-
dore existieren. Der Flickenteppich wird weitergewebt. 
In quantitativer Hinsicht wird sich kurzfristig bzgl. der 
Personalmenge in den Einrichtungen wenig ändern. Ar-
beitgeber, die ernsthaft die Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen im Fokus haben, bekommen jedoch zukünf-
tig zumindest die Möglichkeit, mehr Personal bis zur 
Höhe der Höchstwerte nach §113c SGB XI oder – bei 
entsprechendem Konzept – auch darüber hinaus zu ver-
handeln. Betriebliche Interessenvertretungen sollten da-
rauf hinwirken, dass der Korridor bis zur Höchstmenge 
ausgeschöpft wird und bestenfalls gemeinsam mit dem 
Arbeitgeber ein Konzept erarbeiten, das eine sachliche 
Begründung für eine Personalausstattung oberhalb des 
Höchstniveaus ermöglicht. Nur so können die neuen 
Vorgaben auch tatsächlich genutzt werden, um für Ent-
lastung durch mehr Personal zu sorgen. Zeit wird es!

Matthias Gruß

Personalbemessungsinstrumentes erteilt. Dieses hat das 
Team um Professor Heinz Rothgang von der Universität 
Bremen bis 2020 entwickelt. Legt man das entwickelte 
Instrument zugrunde, so ergibt sich ein Personalmehr-
bedarf für die stationäre Langzeitpflege von bundes-
weit circa 115.000 Pflegekräften, überwiegend im Be-
reich der Pflegeassistenzkräfte, Stand 2018. Anders 
formuliert: Um bedarfsgerecht pflegen zu können, 
bräuchte es 36 Prozent mehr Personal in den Einrich-
tungen! Ein wenig überraschender, gleichwohl besorg-
niserregender Wert.

Höchstwerte statt Mindestpersonalwerte
Ab 1. Juli 2023 sollen die Personalvorgaben in den Lan-
desrahmenverträgen nun bundeseinheitlichen Vorga-
ben angepasst werden. Diese Vorgaben sind im §113c 
SGB XI geregelt. Das Problem: Es sind nicht die Perso-
nalmengen, die von Prof. Rothgang als bedarfsgerecht 
errechnet wurden, sondern nur Werte, die etwa 40 
Prozent des errechneten und notwendigen Personalauf-
wuchses abbilden. Und noch problematischer: Sie sind 
auch nicht als Mindestpersonalwerte vorgesehen, son-
dern als Höchstwerte. Neue Mindestpersonalwerte sol-
len die Träger mit den Kassen auf Landesebene aus-
handeln. Im Wesentlichen sollen dabei die bisherigen 
Personalanhaltswerte aus den alten Rahmenverträgen 
zu neuen Mindestausstattungen werden. So sehen es 
bundeseinheitliche Empfehlungen von Trägerverbänden 
und Kassen vor. Immerhin gibt es einen Bestandsschutz 
für etwaige bestehende bessere Verträge. 

Bezugspflege kommt unter Druck
Zudem wird die alte Systematik Fachkraft/Nicht-Fach-
kraft durch einen dreigliedrigen Qualifikationsmix abge-
löst. Die Qualifikationsniveaus sind: dreijährig ausgebil-
dete Pflegefachkräfte, Pflegeassistenzkräfte mit ein- bis 
zweijähriger Ausbildung nach Landesrecht und an- 
bzw. ungelernte Pflegehilfskräfte. Einrichtungen mit 
vielen hohen Pflegegraden haben einen höheren Fach-
kräfteanteil und umgekehrt. Die aktuelle Fachkraftquo-
te von 50 Prozent wird damit also abgelöst durch eine 
heimindividuelle Qualifikationsstruktur. Die Fachkraft-
quote gilt dann nur noch bis zur Höhe der Mindestper-
sonalausstattung, nicht darüber hinaus. Durch die 
neuen Vorgaben besteht der größte Bedarf bei Pflegea-
ssistenzkräften. Dies wird unweigerlich zu Verände-
rungen bei der Arbeitsorganisation rund um den Pfle-
geprozess führen, die Folgen lassen sich aktuell nur 
erahnen. Einer möglichst ganzheitlichen Bezugspflege 
dürfte diese Taylorisierung der Pflege zumindest nicht 
zuträglich sein. Da es Pflegeassistenzkräfte bisher nicht 
in ausreichender Anzahl gibt, werden derzeit Rege-
lungen geschaffen, die es noch viele Jahre ermöglichen 
sollen, dass auch in Ausbildung befindliche Pflegeassi-
stenzkräfte bereits auf die entsprechenden Personalvor-
gaben angerechnet werden können.

Jetzt anmelden zum Seminar!

Gute Arbeit durch mehr Personal in der  
Altenpflege – Das neue Personalbemessungs-
verfahren und Herausforderungen für die  
Arbeit der Interessenvertretungen in der  
stationären Altenpflege

31.07. – 02.08.2023 Berlin | Berlin-Wannsee

09.10. – 11.10.2023 Niedersachsen | Walsrode

Zur Anmeldung/Reservierung:  
https://kurzelinks.de/k97e
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»Wir wollen endlich mitreden«, erklärt die 
Gesamtbetriebsratsvorsitzende bei der AWO 
Rheinland Altenhilfe GmbH, Nina Mai. Seit 
Jahren legt der Arbeitgeber die Bezahlung
der rund 1.700 Beschäftigten in den 14
rheinland-pfälzischen Pflegeheimen über
»Allgemeine Vergütungsbedingungen« fest. 
Pflegehilfskräfte, aber auch zum Beispiel Be-
treuungskräfte und Wohnbereichsleitungen 
verdienen monatlich hunderte Euro weni-
ger als im Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD). Servicebeschäftigte werden 
mit dem Gebäudereiniger-Mindestlohn ab-
gespeist. Klar ist: Das lässt sich nur mit einer 
starken Gewerkschaft ändern.

»Wir haben ganz viele Gespräche ge-
führt und immer wieder erklärt, dass wir
nur gemeinsam etwas erreichen können«, 
berichtet die Pflegefachkraft Tanja Leclerc
aus dem AWO-Seniorenzentrum Höhr-
Grenzhausen. Die Alleinerziehende, die
jeden Euro zweimal umdrehen muss, war
zunächst selbst skeptisch. Lohnt sich das?
Nach vielen Gesprächen entschied sie: ja. 
»Die Beschäftigten wurden jahrelang nicht
angemessen vergütet, jetzt sind wir dran.«

Um einen Tarifvertrag durchzusetzen, spre-
chen die ver.di-Aktiven ihre Kolleg*innen 
systematisch an – unter anderem mit »Or-
ganizing-Blitzen« und einer Petition, mit
der sich die Mehrheit der Beschäftigten für
den Tarifvertrag ausspricht. Die Zahl der
Gewerkschaftsmitglieder hat sich im Zuge 
der Aktionen mehr als vervierfacht. Sobald
mindestens 30 Prozent organisiert sind,
wird ver.di die AWO Rheinland zu Tarifver-
handlungen auffordern. »Um einen guten 
Tarifvertrag durchzusetzen, brauchen wir

das Engagement der Beschäftigten«, er-
läutert der ver.di-Landesfachbereichsleiter
Frank Hutmacher. 

Eine Tarifkommission haben die Mit-
glieder bereits gewählt. »Wir meinen es 
ernst«, betont der Gewerkschafter. Das gilt
auch für Tanja Leclerc. Die Pflegefachkraft 
hat schon mehr als 30 Kolleg*innen über-
zeugt, ver.di beizutreten. Wenn dieser Ein-
satz in allen Einrichtungen Schule macht, 
sind Tarifverhandlungen nicht mehr weit.
£   t1p.de/organisieren-tv

Beschäftigte bei der AWO Rheinland tun sich zusammen

Organisieren für den Tarifvertrag
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Gesundheit, 
Soziale Dienste, Bildung 
und Wissenschaft

Nina Mai, Tanja Leclerc und Michaela Schmittuz (v.l.n.r.) machen Dampf für den Tarifvertrag.

Zusammen geht mehr
Angesichts der Preisexplosion fordert 
ver.di im öffentlichen Dienst 10,5 Pro-
zent, mindestens 500 Euro monatlich 
mehr Geld. Dafür machen auch die 
Beschäftigten kommunaler Pflegeein-
richtungen Druck – hier Kolleg*innen 
aus Solingen und Wuppertal.
Siehe Seite 3

TARIFRUNDE ÖFFENTLICHER DIENST
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